
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Reparatur, 
Wartung, Service und Inspektion 

 
 
 

I. Geltungsbereich 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Reparatur, Wartung, Service und In-
spektionstätigkeit sowohl für selbst gelieferte Anlagen des Auftragnehmers als auch für An-
lagen und Geräte aus dem Bestand des Auftraggebers, oder die von Dritten geliefert oder 
beigestellt wurden.  
 
Im Folgenden wird einzig die Formulierung Tätigkeit verwendet, die Formulierung ist zu ver-
wenden für die jeweils beauftragte Durchführung von Service, Reparatur, Montage oder War-
tung. 
  
 

II. Vertragsschluss 
 
1.  
Für den Inhalt des Vertrages und den Umfang der zu leistenden Tätigkeit ist ausschließlich 
die schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers maßgebend. 
 
2.  
Liegt eine unwidersprochene schriftliche Auftragsbestätigung vor, so ist diese für den Inhalt 
des Vertrages und den Umfang der Tätigkeit maßgebend.  
 
3. 
Erfolgt während der Durchführung der Tätigkeit die Beauftragung zusätzlicher Tätigkeit oder 
die Abänderung der Tätigkeit oder des Umfangs derselben, ist ein erweitertes Angebot zu 
erstellen, alternativ auf Regie nach den Sätzen des Auftragnehmers abzurechnen. 
 
 

III. Nicht durchführbare Reparatur 
 
1.  
Die zur Abgabe eines Kostenvoranschlages erbrachten Leistungen sowie der weitere ent-
standene und zu belegende Aufwand (Fehlersuchzeit gleich Arbeitszeit) werden dem Kun-
den in Rechnung gestellt, wenn die Tätigkeit aus vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden 
Gründen nicht durchgeführt werden kann, insbesondere weil 
 • der beanstandete Fehler bei der Inspektion nicht aufgetreten ist,  
 • Ersatzteile nicht zu beschaffen sind,  
 • der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt hat,  
 • der Vertrag während der Durchführung gekündigt worden ist. 

 Allgemeine Wartezeiten, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat. 
 
2.  
Ein Reparaturgegenstand braucht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden gegen Erstat-
tung der Kosten wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt zu werden, es sei denn, 
dass die vorgenommenen Arbeiten nicht erforderlich waren. 
 
3.  
Bei nicht durchführbarer Tätigkeit haftet der Auftragnehmer nicht für Schäden am Gegen-
stand, die Verletzung vertraglicher Nebenpflichten und für Schäden, die nicht am Gegen-



stand selbst entstanden sind, gleichgültig auf welchen Rechtsgrund sich der Kunde beruft. 
 
Der Auftragnehmer haftet dagegen bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der 
Organe oder leitender Angestellter, sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten. 
 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Auftragnehmer – außer 
in den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder 
leitender Angestellter – nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren 
Schaden. 
 
 

IV. Mitwirkung und technische Hilfeleistung des Kunden bei Reparatur au-
ßerhalb des Werkes des Auftragnehmers 

 
1.  
Der Kunde hat das Personal bei der Durchführung der Tätigkeit auf seine Kosten zu unter-
stützen. 
 
2.  
Der Kunde hat die zum Schutz von Personen, Sachen, Gesundheit, Umweltschutz und Um-
welt am Tätigkeitsplatz notwendigen speziellen Maßnahmen zu treffen. Er hat auch das Per-
sonal über bestehende spezielle Sicherheitsvorschriften, SGU-Belange (Sicherheit, Gesund-
heit, Umweltschutz und Umwelt) zu unterrichten, soweit diese für das Personal von Bedeu-
tung sind. Er benachrichtigt den Auftragnehmer von Verstößen des Personals gegen solche 
Sicherheitsvorschriften. Bei schwerwiegenden Verstößen kann er dem Zuwiderhandelnden 
im Benehmen mit dem Personal den Zutritt zu dem Arbeitsplatz verweigern. 
 
3.   
Der Kunde ist auf seine Kosten zur technischen Hilfeleistung verpflichtet, insbesondere zu: 
 
a) Bereitstellung der notwendigen geeigneten Hilfskräfte in der für die Tätigkeit erforderli-
chen Zahl und für die erforderliche Zeit; die Hilfskräfte haben die Weisungen des Personals 
zu befolgen. Der Auftragnehmer übernimmt für die Hilfskräfte keine Haftung. Ist durch die 
Hilfskräfte ein Mangel oder Schaden aufgrund von Weisungen des Personals entstanden, so 
gelten die Regelungen der Abschnitte IX und X entsprechend.  
 

 b) Vornahme aller Bau-, Bettungs- und Gerüstarbeiten einschließlich Beschaffung der 
notwendigen Baustoffe. 

 
 c) Bereitstellung der erforderlichen Vorrichtungen, schweren Werkzeuge und/oder Spezial-

werkzeuge sowie der erforderlichen Bedarfsgegenstände und -stoffe.  
 
 d) Bereitstellung von Heizung, Beleuchtung, Betriebskraft, Wasser, einschließlich der 

erforderlichen Anschlüsse.  
 
 e) Bereitstellung notwendiger, trockener und verschließbarer Räume für die Aufbewahrung 

des Werkzeugs des Personals.  
 
 f) Schutz des Arbeitsplatzes und -materialien vor schädlichen Einflüssen jeglicher Art, 

Reinigen des Arbeitsplatzes. 
 
 g) Bereitstellung geeigneter, diebessicherer Aufenthaltsräume und Arbeitsräume (mit 

Beheizung, Beleuchtung, Waschgelegenheit, sanitärer Einrichtung) und Erster Hilfe für das 
Personal. 

 



 h) Bereitstellung der Materialien und Vornahme aller sonstigen Handlungen, die zur 
Einregulierung des Gegenstandes und zur Durchführung einer vertraglich vorgesehenen 
Erprobung notwendig sind. 

  
 i) Bereitstellung eventuell nötiger Arbeitsgenehmigungen/Freigaben für die jeweiligen 

Tätigkeiten vor Arbeitsbeginn. 
 
4.  
Die technische Hilfeleistung des Kunden muss gewährleisten, dass die Tätigkeit unverzüg-
lich nach Ankunft des Personals begonnen und ohne Verzögerung bis zur Abnahme durch 
den Kunden durchgeführt werden kann. Sofern besondere Pläne, Spezifikationen oder Anlei-
tungen erforderlich sind, stellt der Kunden sie dem Auftragnehmer rechtzeitig und in aktueller 
Fassung zur Verfügung. 
 
5.  
Kommt der Kunde seinen Pflichten nicht nach, so ist der Auftragnehmer nach Fristsetzung 
berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die dem Kunden obliegenden Handlungen an dessen 
Stelle und auf dessen Kosten vorzunehmen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Rechte und 
Ansprüche des Auftragnehmers unberührt. 
 
 

V. Tätigkeitsfrist, Tätigkeitsverzögerung 
 
1.  
Die Angaben über die Tätigkeitsfristen beruhen auf Schätzungen und sind daher nicht ver-
bindlich. 
 
2.  
Die Vereinbarung einer verbindlichen Frist, die als verbindlich bezeichnet sein muss, kann 
der Kunde erst dann verlangen, wenn der Umfang der Arbeiten genau feststeht und keine 
besonderen Umstände eintreten. 
 
3.  
Die verbindliche Frist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Gegenstand zur Über-
nahme durch den Kunden, im Falle einer vertraglich vorgesehenen Erprobung zu deren Vor-
nahme, bereit ist. 
 
4.  
Bei später erteilten Zusatz- und Erweiterungsaufträgen oder bei notwendigen zusätzlichen 
Arbeiten verlängert sich die vereinbarte Frist entsprechend. 
 
5.  
Verzögert sich die Tätigkeit durch Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbeson-
dere Streik und Aussperrung, sowie den Eintritt von Umständen, die vom Auftragnehmer 
nicht verschuldet sind, so tritt, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung 
der Tätigkeit von erheblichem Einfluss sind, eine angemessene Verlängerung der Frist ein.  
 
 

VI. Abnahme 
 
1.  
Der Kunde ist zur Abnahme der Tätigkeit verpflichtet, sobald ihm deren Beendigung ange-
zeigt worden ist und eine etwa vertraglich vorgesehene Erprobung des Gegenstandes statt-
gefunden hat. Erweist sich die Tätigkeit als nicht vertragsgemäß, so ist der Auftragnehmer 
zur Beseitigung des Mangels verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Mangel für die Interessen 
des Kunden unerheblich ist oder auf einem Umstand beruht, der dem Kunden zuzurechnen 



ist. Liegt ein nicht wesentlicher Mangel vor, so kann der Kunde die Abnahme nicht verwei-
gern.  
 
2.  
Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden des Auftragnehmers, so gilt die Abnahme 
nach Ablauf zweier Wochen seit Anzeige der Beendigung der Tätigkeit als erfolgt. 
 
3.  
Mit der Abnahme entfällt die Haftung des Auftragnehmers für erkennbare Mängel, soweit 
sich der Kunde nicht die Geltendmachung eines bestimmten Mangels vorbehalten hat. 
 
 

VII. Eigentumsvorbehalt, erweitertes Pfandrecht 
 
1.  
Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an allen verwendeten Zubehör-, Ersatzteilen 
und Austauschaggregaten bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag vor. Weiterge-
hende Sicherungsvereinbarungen können getroffen werden. 
 
2.  
Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Vertrag ein Pfandrecht an dem 
aufgrund des Vertrages in seinen Besitz gelangten Gegenstand des Kunden zu. Das Pfand-
recht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferun-
gen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem Gegenstand in 
Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das 
Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten oder rechtskräftig sind. 
 
 

VIII. Zurückbehaltung und Aufrechnung 
 
Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur zulässig mit unbestrittenen, rechtskräftig 
festgestellten oder anerkannten Forderungen. 
Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist nur zulässig bei unbestrittenen, rechtskräf-
tig festgestellten oder anerkannten Gegenansprüchen, sowie solchen, die auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruhen. 
 
 

IX. Ausschluss der Gewährleistung  
 
3.  
Eine Gewährleistungsverpflichtung des Auftragnehmers besteht nicht, wenn der Mangel für 
die Interessen des Kunden unerheblich ist oder auf einem Umstand beruht, der dem Kunden 
zuzurechnen ist. Dies gilt insbesondere bezüglich der vom Kunden beigestellten Teile. 
 
4.  
Bei etwa seitens des Kunden oder Dritter unsachgemäß ohne vorherige Zustimmung des 
Auftragnehmers vorgenommenen Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haf-
tung des Auftragnehmers für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. Nur in dringen-
den Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer 
Schäden, wobei der Auftragnehmer sofort zu verständigen ist, oder wenn der Auftragnehmer 
– unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte angemessene 
Frist zur Mängelbeseitigung hat fruchtlos verstreichen lassen, hat der Kunde im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu las-
sen und vom Auftragnehmer Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. 
 
 



 

X. Haftung des Auftragnehmers, Haftungsausschluss 
 
1.  
Werden Teile des Gegenstandes durch Verschulden des Auftragnehmers beschädigt, so hat 
der Auftragnehmer diese nach seiner Wahl auf seine Kosten zu reparieren oder neu zu lie-
fern. Die Ersatzpflicht beschränkt sich der Höhe nach auf den vertraglichen Preis. Im Übrigen 
gilt IX.  
 
2.   
Für Schäden, die nicht am Gegenstand selbst entstanden sind, haftet der Auftragnehmer – 
aus welchen Rechtsgründen auch immer – nur  
 
  a) bei Vorsatz, 
  b) bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender Angestellter, 
  c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, 
  d) bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen hat, 
  e) im Rahmen einer Garantiezusage, 

 f)  soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat 
genutzten Gegenständen gehaftet wird. 

 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Auftragnehmer auch 
bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzte-
rem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.  
 
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
 

XI. Verjährung 
 
Alle Ansprüche des Kunden – aus welchen Rechtsgründen auch immer – verjähren in 12 
Monaten. Für Schadensersatzansprüche nach Abschnitt IV. 3 a–d und f gelten die gesetzli-
chen Fristen. Erbringt der Auftragnehmer die Arbeiten an einem Bauwerk und verursacht er 
dadurch dessen Mangelhaftigkeit, gelten ebenfalls die gesetzlichen Fristen. 
 
 

XII. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
 
1.  
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und dem Kunden gilt ausschließ-
lich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. 
 
2.  
Gerichtsstand ist das für den Sitz des Auftragnehmers zuständige Gericht. Der Auftragneh-
mer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Kunden Klage zu erheben. 
 
3.  
Sämtliche Vereinbarungen zwischen Unternehmer und Besteller sind schriftlich nieder zule-
gen, Schriftform gilt auch für sämtliche Änderungen und/ oder Nebenabreden vor oder nach 
Abschluss des Vertrages. 
 
4.  
Der Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen im Übrigen wirksam, die 
unwirksame Bestimmung wird durch eine Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlich Gewoll-
tem am nächsten kommt. 




